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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Erklärung von Kunming für den ersten Tagungsteil auf hoher Ebene der 
VN-Konferenz über biologische Vielfalt (12./13. Oktober 2021) 

– Ermächtigung zur Billigung der Erklärung im Namen der  
 Europäischen Union 

– Billigung 
  

 

1. Es wird davon ausgegangen, dass die Erklärung von Kunming unter dem Motto „Ökologische 

Zivilisation: Aufbau einer Zukunft für alles Leben auf der Erde“ im ersten Tagungsteil auf 

hoher Ebene der 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über 

die biologische Vielfalt (CBD) angenommen wird (hybride Tagung in Kunming (China) am 

12./13. Oktober 2021) (CBD COP 15.1). 

 

2. Die Vertragsparteien des CBD wurden zum Text dieser Erklärung konsultiert und die EU und 

ihre Mitgliedstaaten haben ihre Anmerkungen zum Vorentwurf am 6. September 2021 

übermittelt.1 Nach dem Konsultationsverfahren hat die Regierung der Volksrepublik China 

eine überarbeitete Erklärung von Kunming ausgearbeitet (siehe Anlage). 

                                                 
1 Dok. WK 10377/2021 REV 1. 
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3. Die Erklärung von Kunming ist gemäß der Vereinbarungen in Bezug auf nicht bindende 

Instrumente zwischen dem Rat, der Kommission und dem EAD ein nicht bindendes 

Instrument mit politischen Verpflichtungen.2 

 

4. Die Kommission hat die Vorbereitungsgremien des Rates am 5. Oktober 2021 davon in 

Kenntnis gesetzt, dass sie die Erklärung von Kunming im Namen der Europäischen Union zu 

billigen beabsichtigt, und hat den Rat um Ermächtigung für die Billigung der Erklärung 

ersucht.3 Das Einvernehmen über das Ersuchen der Kommission um Ermächtigung wurde am 

6. Oktober 2021 auf Gruppenebene im Rahmen eines informellen Verfahrens der 

stillschweigenden Zustimmung erzielt.4 

 

5. Angesichts der Art der Verhandlungen können vor Ort noch weitere Änderungen und eine 

abschließende Fertigstellung der überarbeiteten Erklärung von Kunming erforderlich werden. 

In diesem Fall können die Änderungen nur insoweit akzeptiert werden, als sie mit der 

bestehenden Politik und den Rechtsvorschriften der Union sowie mit den vereinbarten 

Standpunkten der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Einklang stehen. 

 

6. Vor diesem Hintergrund wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter ersucht, dem Rat zu 

empfehlen, dass er auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt die Kommission dazu 

ermächtigt, die Erklärung von Kunming im Namen der Europäischen Union im ersten 

Tagungsteil auf hoher Ebene der 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 

(CBD COP 15.1) zu billigen. 

 

                                                 
2 Dok. 15367/17. 
3 Dok. WK 11801/2021. 
4 Dok. WK 11801/2021 ADD 1. 
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